




Vierte Satzung 
zur Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 

Seelow über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Wasserversor- ·· 
gung- Gebührensatzung Trinkwasser-

Auf der Grundlage der §§ 2, 3, 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Branden
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBI. 1/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 29. Juni 2018 (GVBI. 1/18, Nr. 15, S. 1, berichtigt am 18. September 2018, GVBI. 
1/18, Nr. 19, S. 1 ), der §§ 3, 10 und 12 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 
Land Brandenburg (BbgGKG) vom 10. Juli 2014 (GVBI. 1/14, Nr. 32, S. 2), geändert durch Gesetz 
vom 28. November 2017 (GVBI. 1/17, Nr. 25, S. 1), der§§ 1, 2, 4, 5, 6 und 12 des Kommunalab
gabengesetzes für das Land Brandenburg (BbgKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31 . März 2004 (GVBI. 1/04, Nr. 08, S. 174), zuletzt geändert durch Artikel10 des Gesetzes vom 
10. Juli 2014 (GVBI. 1/14, Nr. 32, S. 30), und der Verbandssatzung des Wasser- und Äbwas- · 
serzweckverbandes (WAZ) Seelew vom 29: März 2000, zuletzt geändert durch die Satzung zur 
10. Änderung der Verbandssatzung des WAZ Seelew vom 15. Februar 2012, hat die Verbands-

}---, versammlung des WAZ Seelew in ihrer Sitzung am 14. November 2018 die folgende Satzung 
\ beschlossen: 

l 

Artikel1 

Die Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZ) Seelew über die Erhebung von 
Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung - Gebührensatzung Trinkwasser - vom 
·30.06.2004 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 28.10.2013 (veröffentlicht in der Mär
kischen Oderzeitung vom 19.11 .2013, S. 13) wird wie folgt geändert: 

1. ln § 4 wird ein neuer Absatz 3 wie folgt eingefügt: 

(3) Für Grundstücke, die gern. § 3 der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
(WAZ) Seelew über die Erhebung von Beiträgen für die öffentliche Wasserversorgung - Bei
tragssatzung Trinkwasser, nachfolgend kurz als TBS bezeichnet - vom 30.06.2004 der sach
lichen Beitragspflicht für den Wasserversorgungsbeitrag gern. § 1 Abs. 2 Nr. 1 TBS unterliegen 
und für die zum Stichtag kein Wasserversorgungsbeitrag in Höhe der Beitragsberechnungs
vorschriften nach § 4 TBS an den WAZ Seelew gezah-lt wurde, wird ein Zuschlag (Z) zur Was
sermengengebühr nach Abs. 1 für die Dauer des kalkulatorischen Auflösungszeitraums der 
Wasserversorgungsbeiträge i.S.d. § 6 Abs. 2 S. 5 BbgKAG erhoben. 

ln den Fällen, in denen ein Beitragsbescheid durch den WAZ Seelew nach Ablauf der Fest
setzungstrist wieder aufgehoben und der Wasserversorgungsbeitrag erstattet bzw. zurückge
zahlt wurde und in denen eine erneute Festsetzung nicht möglich ist, wird ebenfalls der Zu
schlag erhoben (Z). Die Erhebung des Zuschlages (Z) nach Satz 1 gilt auch bei Beitragsbe
scheiden, deren Vollstreckung fruchtlos blieb, die nicht mehr vollstreckt werden dürfen oder 
deren Beitragsforderung aus sonstigen Gründen (etwa infolge der Zuschlagswirkung der 
Zwangsversteigerung) nicht mehr beitreibbar ist. 

Stichtag ist der 1. Januar jeden Jahres, beginnend mit dem 01 .01.2019. Der Zuschlag (Z) be
trägt 0,13 €1m3

. 

Wurde der Wasserversorgungsbeitrag i.S.v. Satz 1 nur teilweise gezahlt, entrichtet oder in 
sonstiger Weise nur teilweise erbracht oder nur teilweise beigetrieben, wird der Zuschlagsbe
trag nach Satz 5 anteilig nach dem Zahlungsstand (d.h. unter Berücksichtigung der kassen
wirksamen Teilzahlungen) zum Stichtag erhoben; dies gilt auch bei Ratenzahlungen, unvoll
ständigen Seitreibungen (bsplw. nach Eintritt eines Vollstreckungsverbotes nach freiwilliger 



t 

( 

und/oder erzwungener Teilzahlung) oder bei teilweiser Erstattung (Rückzahlung) einschließ
lich der ersatzweisen Rückzahlung von Beitragsbeträgen aufgrund zivilrechtlicher oder von 
Haftungsvorschriften durch den WAZ Seelow. Der Zuschlagsbetrag nach Satz 5 wird für diese 
Fälle der nur teilweisen Zahlung anteilig im Verhältnis der Gesamtbeitragsforderung zum Zah
lungsstand (Gesamtbetrag aller kassenwirksamen Teilzahlungen zum Stichtag) erhoben; dazu 
wird die Differenz des Wasserversorgungsbeitrages (Betrag in Höhe der Beitragsberech
nungsvorschriften nach § 4 TBS) zum Zahlungsstand (d.h. zur Höhe der kassenwirksamen 
Teilzahlung) ermittelt und ins Verhältnis zum Gebührenzuschlagsbetrag nach Satz 5 und dem 
Wasserversorgungsbeitrag gesetzt. Dies ergibt folgende Berechnungsformel: 

aZ 
(X- Y)x Z 

X 

aZ anteiliger Zuschlag (in €1m 3
) 

X Wasserversorgungsbeitrag (Betrag in Höhe der Berechnungsvorschrift nach § 4 
TBS, in €) 

Y Zahlungsstand (Gesamtbetrag aller kassenwirksamen Teilzahlungen zum jeweili
gen Stichtag, in €) 

Z Zuschlagsbetrag gem. Satz 5 (in €1m 3
) 

Der sonach ermittelte anteilige Zuschlagsbetrag (aZ) wird Ue m3
) auf den nächsten vollen Cent 

abgerundet. 

2. Der § 9 Abs. 1 Satz 2 wie folgt neu gefaßt: 

"Die Abschlagszahlungen (Vorausleistungen) erfolgen dreimonatlich in Höhe von je 1/4 der 
auf Basis der Vorjahresmenge berechneten Gebühr einschließlich des zu erwartenden Zu
schlages i.S.d. § 4 Abs. 3." 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01 .01.2019 Ｎ ｾｮ＠ Kraft. 

Seelow, den 14.11 .2018 

Schulze 
Verbandsvorsteher 
























